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1. Begrüssung

Michael Zeier-Rast
Präsident CVP Stadt Luzern

Musikschulleiter, Regisseur und Konzertgestalter
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4. BZO Revision
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Stefan Roth
Stadtrat / Kantonsrat

Betriebsökonom FH / executive MBA

Das Sparpaket
des Stadtrates

Darstellung
der Situation
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Belastung der Rechnung [Mio. Franken] 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ertragsausfälle Steuergestzrevisionen 2008 
und 2011 6 15 27 27 27 27

Neue Pflegefinanzierung 15 15 15 15 15

Sanierung Pensionskasse 7 7 7 7

Einlage Verkehrsinfrastrukturfonds 5 5 5

Total Mehrbelastungen 6 37 49 54 54 47
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Massnahmen-Art TCHF in % Anz.

Leistungsabbau (Reduktion Menge und/oder Standard oder 
Verzicht sowie Reduktion von Subventionen 6'387  38.2%  70

Entlastungsmassnahmen 3'120  18.7%  12

Reduktion Lohnwachstum 2'450  14.7%  1

Ertragssteigerung 2'074  12.4%  21

Effizienzsteigerung 1'720  10.3%  26

Kostenverschiebung zu Kanton 960  5.7%  4

Tota l 16'711  100.0%  134
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6.  Eidg. Volksabstimmungen 28.11.2010

Michael Zeier-Rast
Präsident CVP Stadt Luzern

Musikschulleiter, Regisseur und Konzertgestalter
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Eidg.Volksabstimmung 28.11.2010

Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller A usländer 
(Ausschaffungsinitiative)»

Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer 
im Rahmen der Bundesverfassung

(Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer 
[Ausschaffungsinitiative]»)



Parteiversammlung CVP Stadt Luzern 11. November 2010 / 42

Eidg.Volksabstimmung 28.11.2010

Frage a) lautet - Volksinitiative:
• Wollen Sie die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer 

(Ausschaffungsinitiative)» annehmen? 

Frage b) lautet - Gegenentwurf:
• Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010 über die Aus- und Wegweisung 

krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung annehmen?

Die Stichfrage c) lautet:
• Falls sowohl die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer 

(Ausschaffungsinitiative)» als auch der Gegenentwurf (Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010 
über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der 
Bundesverfassung) von Volk und Ständen angenommen werden: Soll die Volksinitiative
oder der Gegenentwurf in Kraft treten?

Empfehlung an die Stimmberechtigten
• Bundesrat und Parlament empfehlen, die Initiative a bzulehnen und den Gegenentwurf 

anzunehmen. 
Am 18. Juni 2010 stimmte der Nationalrat dem entspr echenden Bundesbeschluss mit 
92 gegen 82 Stimmen bei 19 Enthaltungen zu und der Ständerat mit 26 zu 5 Stimmen

• bei 10 Enthaltungen.
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Die Volksinitiative „Für die Ausschaffung krimineller 
Ausländer“ wurde am 7. März 2008 für gültig erklärt.

Die Initiative will Ausländerinnen und Ausländer 
ausschaffen, die  wegen bestimmten Straftaten verurteilt 
wurden oder die missbräuchlich Leistungen der 
Sozialversicherungen oder Sozialhilfe bezogen haben. 



Parteiversammlung CVP Stadt Luzern 11. November 2010 / 45

���������
������ ��������

• Die Initiative enthält einen willkürlichen Katalog                  
von Straftatbeständen, die zu einer Ausschaffung 
führen.

• Die Initiative mischt schwere Straftatbestände        
mit Bagatelldelikten.

• Die Initiative hebelt das Verhältnismässigkeitsprinzip 
aus.

• Die Initiative kollidiert bei der Umsetzung mit 
völkerrechtlichen Prinzipien. 
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Der Gegenvorschlag nimmt das Kernanliegen der 
Initiative auf. 

•Schwere Straftatbestände wie Mord, vorsätzliche 
Tötung oder Vergewaltigung führen zu einer 
Ausschaffung. 

•Jedoch wird mit dem Gegenvorschlag garantiert, 
dass verfassungsmässige und völkerrechtliche 
Prinzipien nicht verletzt werden. 

������������
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Initiative Gegenvorschlag 

BV Art. 121 
Sie (= die Ausländerinnen und Ausländer) 
verlieren unabhängig von ihrem 
ausländerrechtlichen Status ihr 
Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche 
auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie:

BV 121b (neu)
1 Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz  
ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Lan des 
gefährden (bisheriger Art. 121 Abs. 2)
2 Ausländerinnen und Ausländer verlieren ihr Aufentha ltsrecht und 
werden ausgewiesen, wenn sie: 

a. wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, 
wegen einer Vergewaltigung oder eines 
anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines 
anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen 
Menschenhandels, Drogenhandels oder eines 
Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt 
worden sind; oder

a. einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine Verge waltigung, eine 
schwere Körperverletzung, einen qualif izierten Raub , eine 
Geiselnahme, einen qualif izierten Menschenhandel, e inen schweren
Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz oder eine  andere mit 
einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bedroh te Tat begangen 
haben und dafür rechtskräftig verurteilt wurden;

b. missbräuchlich Leistungen der 
Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe 
bezogen haben.

b. für einen Betrug oder eine andere strafbare Hand lung in den 
Bereichen der Sozialhilfe, der Sozialversicherungen  sowie der 
öffentlich-rechtlichen Abgaben oder für einen Betru g im Bereich 
der Wirtschaft zu einer Freiheitsstrafe von mindest ens 18 Monaten 
rechtskräftig verurteilt wurden, oder;

c. für eine andere Tat zu einer Freiheitsstrafe von  mindestens zwei 
Jahren oder zu mehreren Freiheitsstrafen oder Gelds trafen von 
insgesamt mindestens 720 Tagen oder Tagessätzen inn erhalb von 
zehn Jahren rechtskräftig verurteilt wurden.
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Mit dem Gegenvorschlag wird garantiert, dass 
verfassungsmässige und völkerrechtliche Bestimmungen 
eingehalten werden. Insbesondere das Prinzip der 
Verhältnismässigkeit ist ein Grundsatz unseres Rechtsstaates 
und schützt den Bürger vor Willkür. 

Verfassungsmässige und vö lkerrechtliche                              
Bestimmungen werden eingehalten 
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Art. 121a (neu)
•Zusammenhalt der einheimischen und ausländischen Be völkerung.

•Respektierung der Grundwerte der Bundesverfassung u nd der       
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Willen zu eige nverantwortlicher 
Lebensführung sowie die Verständigung mit der Gesel lschaft.

•Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die  chancengleiche 
Teilhabe der ausländischen Bevölkerung am wirtschaf tlichen, sozialen und 
kulturellen Leben. 

• Bund, Kantone und Gemeinden stellen Anliegen der In tegration   sicher.

• Der Bund legt die Grundsätze der Integration fest u nd fördert 
Integrationsmassnahmen der Kantone, Gemeinden und v on Dritten.

• Der Bund überprüft in Zusammenarbeit mit den Kanton en und Gemeinden 
periodisch den Stand der Integration.  
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1. Der Gegenvorschlag hat das gleiche Ziel wie die I nitiative. Kriminelle 

Ausländer, die sich nicht an unseren Rechtsstaat ha lten und schwere 

Straftaten begehen, sollen ausgeschafft werden könn en. 

2. Der Strafenkatalog ist klar definiert, strukturie rt und umfassender als 

in der Initiative. 

3. Bagatelldelikte werden im Gegenvorschlag nicht er fasst. 

4. Der Gegenvorschlag macht den Entzug des Aufenthal tsrechts vom 

Strafmass und damit vom Verschulden und nicht von d er Begehung 

bestimmter Delikte abhängig. 

5. Die Verhältnismässigkeit wird beim Gegenvorschlag  gewahrt. 
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6. Verfassungsmässige und völkerrechtliche Bestimmun gen werden 

eingehalten. 

7.   Der Gegenvorschlag bietet keine Scheinlösungen  an.

8.   Der Gegenvorschlag kann im Unterschied zur Ini tiative auch 

tatsächlich umgesetzt werden. 

9.   Im Gegenvorschlag ist ein Appell an die auslän dische Bevölkerung 

enthalten, sich durch die Teilnahme am wirtschaftli chen, sozialen und 

kulturellen Leben zu integrieren. 

10. Die Bestimmungen zur Integration sind die konse quente 

Weiterführung der erfolgreichen und modernen Migrati onspolitik der 

Schweiz. Mit dem Gegenvorschlag ermöglichen wir sow ohl Prävention 

als auch Repression in Bezug auf die Ausländerkrimi nalität. 
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• Die Ausschaffungsinitiative gaukelt vor, dass sehr einfache und 
radikale Lösungen möglich sind. 

• Ausschaffungen können zwar ausgesprochen, aber nich t vollzogen 
werden können. 

• Die Umsetzung führt zu erheblichen Kollisionen mit 
rechtsstaatlichen Garantien der Bundesverfassung

• Die Liste der Straftaten, die zu einer Ausschaffung  führen, ist 
willkürlich. Schwere Straftaten werden mit Bagatell fällen 
gleichgesetzt. 
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• Der Gegenvorschlag ist keine abgeschwächte Kopie der Initiative. 
• Er ist konsequent , schafft keine Rechtsprobleme und kann tatsächlich  

umgesetzt werden.
• Grundprinzipien der Bundesverfassung, aber auch völ kerrechtliche 

Verpflichtungen werden eingehalten. 
• Die bereits vorhersehbaren Vollzugsschwierigkeiten der 

Ausschaffungsinitiative werden mit dem Gegenvorschl ag umgangen. 
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Eidg.Volksabstimmung 28.11.2010

Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller 
Ausländer (Ausschaffungsinitiative)»
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"Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim 
Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)" : 
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Stefan Roth
Stadtrat / Kantonsrat

Betriebsökonom FH / executive MBA

Steuergerechtigkeits-
Initiative

aus Sicht der 
Stadt Luzern
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"Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steue rwettbewerb 
(Steuergerechtigkeits-Initiative)": 
Die Steuergerechtigkeits-Initiative will für hohe Einkommen und Vermögen für die 
ganze Schweiz Mindeststeuersätze einführen. Bundesrat und Parlament empfehlen, 
die Initiative abzulehnen.

Abstimmungsfrage
Wollen Sie die Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim 
Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)» annehmen?

Empfehlung an die Stimmberechtigten
Bundesrat und Parlament empfehlen, die Initiative abzulehnen.
Der Nationalrat hat die Initiative mit 128 zu 64 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
abgelehnt, der Ständerat mit 29 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Eidg. Volksabstimmung
28.11.2010
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Minimalsatz gemäss
Initiative

Ist-Satz  2011
Stadt Luzern

Bei steuerbarem Einkommen 
von Fr. 250'000 22.0% 18.9%

Bei steuerbarem Vermögen von 
Fr. 2'000'000 0.5% 0.25%

Grenzsteuersatz [in % ]
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